
Umweltschutz nach 
Brandschäden 

UMWELT 

Löschwasser-Rückhaltean lagen: 
Bemessungsgrundlagen und technische Möglichkeiten 

Umweltfragen bestimmen in zunehmen
dem Maße die Schadenentwicklung in 
der Sach- und Haftpflichtversicherung. 
Bei jedem Brandereignis werden Schad
stoffe freigesetzt, wobei sich viele um
weltgefährdende Stoffe erst im Brand
fall bilden. So können unter Brandbe
dingungen aus zunächst als unbedenk
lich eingestuften Stoffen, Waren und 
Bauteilen eine komplexe Vielfalt an 
Verbrennungsprodukten und Rückstän
den entstehen, deren Gefahrenpotential 
nur schwer einzuschätzen ist. 

~in Brand beeinträchtigt immer das 
Okosystem. Brandgase und Rauch 
führen zu einer Belastung der Luft. Toxi
sche Brandfolgeprodukte , kontaminier
tes Löschwasser oder auslaufende was
sergefährdende Stoffe können zu einer 
akuten Verschmutzung von Boden und 
Gewässern führen . Derartige Risiken 
und Unwägbarkeiten erschweren nicht 
nur die Arbeit der Einsatzkräfte, sondern 
erfordern auch einen erhöhten zeit
lichen und finanziellen Aufwand für die 
Beurteilung, Sanierung, Aufräumung 
und Entsorgung der Brandschaden
steile . 

Nicht unerhebliche Brandfolgekosten 
können verursacht werden durch 

~ Langzeitschäden an Mensch 
und Umwelt, 

~ eine nicht frühzeitig verhinderte 
Kontamination von Boden und 
Grundwasser, 

~ verstärkte Arbeitsschutzmaß
nahmen, 

~ eine aufwendige Abfallanalytik, 

~ die Entsorgung von Brandrück
ständen , kontaminiertem Lösch
wasser und verseuchtem 
Boden, 

~ steigende Deponie- und Entsor
gungskosten, 

~ die Dekontamination 
(Sanierung) von Einrichtungen, 
Gebäuden und des Bodens, 

~ behördliche Auflagen beim 
Wiederaufbau sowie daraus 
resultierende 

~ zusätzliche Betriebsunterbre
chungen. 

Im Brandfall bleibt in aller Regel nicht ver
dampftes Löschwasser zurück. Kommt 
es mit gefährlichem wasserlöslichem 
Lagergut oder wassergefährdenden 
Produktions-, Hilfs- oder Betriebsstoffen 
in Kontakt , kann es erhebliche Schad
stoffmengen aufnehmen. Verunreinigtes 
Löschwasser kann große Folgeschäden 
verursachen , wenn es ins Oberflä
chenwasser gelangt oder im Erdreich ver
sickert und zu einer Kontamination des 
Grundwassers führt. Löschwasser, das 
durch wassergefährdende Stoffe verun
reinigt wurde , ist gemäß der Grundlage 
des Wasserhaushaltsrechts (Besorgnis
grundsatz) zurückzuhalten . Der Bauherr 
bzw. der Betreiber von Anlagen zum Um
gang mit wassergefährdenden Stoffen ist 
somit im Brandfall verpflichtet, Maßnah
men zur Zurückhaltung des verunreinig
ten Löschwassers zu ergreifen. 

Entwicklung von Brand
schutz- und Löschwasser
rückhaltekonzepten 

Ausgangspunkt aller Aktivitäten zum 
Thema "Brandschutz in Chemikalienla
gern" war der Brand- und Umweltscha
denfall "Sandoz" im November 1986. Die 
hierbei erfolgte massive Schädigung des 
Rheins durch kontaminiertes Lösch
wasser, die hervorgerufene erhebliche 
Bodenverschmutzung sowie die Brand
schuttproblematik machten der Öffent
lichkeit und den Fachleuten erstmalig 
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die Risiken der Chemikalienlagerung 
in einem so hohen Maße deutlich . 

Chemiefirmen , Chemieverbände , Her
ausgeber technischer Regelwerke , Ge
setzgeber und auch die Versicherer steil
ten Überlegungen an , wie ähnliche Vor
fälle in Zukunft verhindert und vom Scha
den her eingegrenzt werden können . In 
diesem Zusammenhang erarbeitete 
auch eine Expertengruppe der euro
päischen Versicherer im Comite Eu
ropeen des Assurances (CEA) einen 
Entwurf mit dem Titel "Empfehlungen für 
den Brandschutz in Lagern mit gefähr
lichen Stoffen". 

Etwa zeitgleich mit den Aktivitäten des 
CEA begann die Projektgruppe "Brand
schutz im Industriebau" der Arbeitsge
meinschaft der für das Bau-, Wohnungs
und Siedlungswesen zuständigen Mini
ster und Senatoren der Länder (ARGE
BAU) mit der Erarbeitung einer nationa
len deutschen "Richtlinie zur Bemessung 
von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim 
Lagern wassergefährdender Stoffe 
(LöRüRL)". Diese Muster-LöRüRL wurde 
in den "Mitteilungen IfBt 7/1992" veröf
fentlicht und ist inzwischen in allen Bun
desländern bauaufsichtlich eingeführt. 

Die CEA-Richtlinien wurden im europäi 
schen Bereich weiter fortgeschrieben . 
Durch die bauaufsichtliche Einfüh rung 
der LöRüRL in Deutschland wurde je
doch seitens des Verbandes der Sach
versicherer (VdS) der landesspezifisch 
angepaßte VdS-Entwurf "Richtlinien für 
den Brandschutz in Lagern mit gefährli
chen Stoffen" unter Vorbehalt zurückge
zogen , um zu einem späteren Zeitpunkt 
Empfehlungen auszusprechen , die ge
mäß CEA-Konzeption über die in der 
LöRüRL festgelegten Anforderungen 
hinausgehen . 

LöRüRL 
- Richtlinie zur Bemessung 
von Löschwasser-Rück
halteanlagen beim Lagern 
wassergefährdender Stoffe 

Die Richtlinie enthält Anforderungen an 
das Lagern wassergefährdender Stoffe 
und an den baulichen Brandschutz von 

Lagergebäuden . Diese Anforderungen 
gehen allerdings nur soweit , wie sie zur 
Bemessung von Löschwasser-Rückhal 
teanlagen erforderlich sind . Die LöRüRL 
ist daher nicht als "Lagerrichtlinie" oder 
als "Brandschutzrichtlinie" anzusehen. 
Ziel der Richtlinie ist der Schutz der Ge
wässer vor verunreinigtem Löschwasser, 
das beim Brand eines Lagers wasserge
fährdender Stoffe anfällt. Entsprechend 
dem Konzept der LöRüRL ist das Lösch
wasser, das zur Bekämpfung eines Bran
des bezogen auf einen Lagerabschnitt 
anfällt , aufzufangen . Dabei gilt das auf 
Erkenntnissen der Brandbekämpfung be
ruhende Prinzip, daß das Rückhalte
volumen um so kleiner ausfallen kann , je 
besser die Branderkennungs- und Brand
bekämpfungsmaßnahmen sind . Darüber 
hinaus finden folgende Parameter 
Berücksichtigung: 

~ Art des Lagers (Freilager, 
Gebäude, Art der Behälter und 
Gebinde) 

~ Wassergefährdungsklasse des 
Lagergutes 

~ Brandschutztechnische 
Infrastruktur (Brandmeldeanlage, 
Feuerlöschanlage) 

~ Art und Schlagkräftigkeit der 
Feuerwehr 

~ Fläche des Lagerabschnitts 

~ Lagerguthöhe , Lagerdichte und 
Lagermenge 

Die Richtlinie gilt für bauliche Anlagen , 
in bzw. auf denen wassergefährdende 
Stoffe 

~ der Wassergefährdungsklasse 
(WGK) 1 mit mehr als 100 t je 
Lagerabschnitt, 

~ der WGK 2 mit mehr als 10 t je 
Lagerabschnitt oder 

~ der WGK 3 mit mehr als 1 t je 
Lagerabschnitt gelagert 
werden . 

Unterhalb dieser Schwellenwerte ist nach 
LöRüRL eine Löschwasser-Rückhaltung 
nicht erforderlich . 
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Abb.1 Löschwasser- Rückhaltebecken in einem Chemikalienlager 

Weitergehende Empfeh
lungen zur Löschwasser
Rückhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Die "Empfehlungen für den Brandschutz 
in Lagern mit gefährlichen Stoffen" der 
Expertengruppe des Comite Europeen 
des Assurances (CEA) beinhalten weiter
führende Aspekte zur Löschwasser
Rückhaltung . 
Im Gegensatz zur LöRüRL wird in den 
CEA-Empfehlungen bezüglich der Be
messung von Löschwasserrückhaltean
lagen für die Ermittlung des Löschwas
serrückhaltevolumens die Brennbarkeit 
der gelagerten Stoffe zugrunde gelegt. 
Erfahrungsgemäß kann man davon aus
gehen, daß die Stoffeigenschaft "Brenn
barkeit" maßgeblich den Brandverlauf 
und damit auch die anfallende Lösch
wassermenge beeinflußt. Basierend auf 
dieser Grundüberlegung wurden mit em
pirischen Mitteln Löschwasserrückhalte
volumina ermittelt , die im Einzelfall 
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die Vorgaben der LöRüRL übersteigen 
können. 

Die Unterschiede der CEA-Empfehlun
gen zur LöRüRL werden anhand der 
Aspekte deutlich , welche den Geltungs
bereich der LöRüRL beschränken : 

~ die LöRüRL gilt ausschließlich für die 
Lagerung wassergefährdender Stoffe 

~ für Stoffe , die nicht in Wassergefähr
dungsklassen eingestuft sind bzw. 
nicht eingestuft werden können , 
kommt die LöRüRL nicht zur Anwen
dung 

~ bei der Bestimmung des Löschwas
serrückhaltevolumens wird die Brenn
barkeit der eingelagerten Stoffe nicht 
als Bemessungsgrundlage herange
zogen 

~ stoffliche Gefährdungspotentiale, die 
erst im Brandfall zum Tragen kom
men, werden nicht berücksichtigt 



Abweichungen in der Bemessung von 
Lagerabschnittsflächen und Löschwas
serrückhalteeinrichtungen für die Lage
rung von ortsbeweglichen Behältern in 
Gebäuden ergeben sich beim Vergleich 
der CEA-Empfehlungen mit der LöRüRL 
vor allem durch die Bemessungsme
thode. Während die LöRüRL das notwen
dige Rückhaltevolumen nach dem Grad 
der Wassergefährlichkeit der gelagerten 
Stoffe bemißt, gehen die CEA-E.mpfeh
lungen von der Brennbarkeit der Stoffe 
(Brandgefährlichkeitsklasse) und damit 
vom geschätzten Löschwasserbedarf 
aus. Damit ergeben sich im Falle hoch
entzündlicher, leichtentzündlicher, ent
zündlicher und rasch abbrennender Stof
fe gravierende Unterschiede. Für diese 
Stoffe sollten, unabhängig von der Was
sergefährdungsklasse der eingelagerten 
Stoffe , schärfere Anforderungen an die 
Lagerhaltung und den Löschwasser
rückhalt gestellt werden als derzeit in der 
LöRüRL vorgeschlagen . 

Ein Gefährdungspotential für Boden und 
Gewässer kann sich naturgemäß nur 
manifestieren, wenn im Brandfall das 
Löschwasser durch freiwerdende , gela
gerte wassergefährdende Stoffe oder 
durch im Brandfall (ggf. auch aus 
zunächst als unbedenklich eingestuften 
Stoffen oder Bauteilen) gebildete toxi
sche und wassergefährdende Stoffe ver
unreinigt wird . Die Wassergefährlichkeit 
eines Stoffes und das Luftgefährdungs
potential allein haben keinen unmittelba
ren Einfluß auf das Brandgeschehen und 
damit auf den Löschwasserbedarf. Für 
den Störfall Brand ist daher die Brennbar
keit der gelagerten Stoffe und ihrer Ver
packung , der Lager- und Transporthilfs
mittel (z . B. Paletten) und der Bauteile 
eines Lagers die maßgebende Größe für 
Löschwasserverbrauch und damit auch 
für die Löschwasser-Rückhaltung . 

Derzeit werden im Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GBV) - Büro Schadenverhütung Über
legungen zur Löschwasserrückhaltung 
angestellt, die auf den Grundsatzanfor
derungen der LöRüRL und der CEA-Kon
zeption aufbauen. Diese Überlegungen 
berücksichtigen jedoch über die Grund
satzanforderungen hinaus weitere stoffli
che und anlagentechnische Gegebenhei
ten. So sollen beispielhaft auch für nach
stehende Fälle praktikable Lösungen ge
funden werden : 

~ Brände oder Explosionen in Anlagen 
zur Herstellung, Behandlung oder 
Verwendung wassergefährdender 
Stoffe (HBV-Anlagen) 

~ Brand oder Explosion in einem Lager 
zur produktionsbedingten Zwischen
lagerung 

~ Brand eines Lagers mit nicht wasser
gefährdenden Stoffen, die jedoch ge
fährliche Brandfolgeprodukte freiset
zen können 

Erfahrungsgemäß ist es nicht leicht, für 
derartige Szenarien exakte Kriterien fest
zuschreiben . Für Lagergüter beispiels
weise , deren Brandfolgeprodukte zu ei
ner Wassergefährdung führen können, ist 
aufgrund fehlender Einstufungskriterien 
keine Angabe von Mengenschwellen 
möglich, die Auskunft darüber gibt, wann 
vorsorglich Löschwasser-Rückhaltemaß
nahmen vorgenommen werden sollten . 
Bei Nutzungsänderungen oder bei der Er
richtung neuer Anlagen sollte daher früh
zeitig Kontakt zu den örtlich zuständigen 
Genehmigungsbehörden und dem Versi
cherer aufgenommen werden . 

Diese Aufforderung kommt auch in § 3 der 
"Muster-Verwaltungsvorschrift zum Voll
zug der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stof
fen und über Fachbetriebe" der Länder
arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 
zum Ausdruck: "Die Richtlinie (LöRüRL) 
enthält Bemessungsgrundsätze für die 
Löschwasserrückhaltung beim Lagern 
wassergefährdender Stoffe. Bei anderen 
Anlagen ist die Löschwasserrückhaltung , 
soweit erforderlich , im Einzelfall unter Be
teiligung der für den Brandschutz zustän
digen Dienststelle zu prüfen." 

Allgemeine Anforderungen an 
den Gewässerschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gefahrstoffrecht 
Das Gefahrstoffrecht beinhaltet unter 
dem Gesichtspunkt Gefahrenabwehr und 
Risikovorsorge eine weit ins Vorfeld der 
Gefahrenabwehr verlagerte Präventiv
kontrolle beim Herstellen, Einführen und 
Inverkehrbringen von Stoffen. 

So sind gemäß § 24 (1) der Gefahrstoff
verordnung (GefStoffV) Gefahrstoffe 
" ... so aufzubewahren oder zu lagern, 
daß sie die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt nicht gefährden. Es sind da-

/ SChadenprisma 4/98 



Abb. 2 
Beispiel für ein 

stationäres 
automatisches 

System 

UMWELT 

bei geeignete und zumutbare Vorkehrun
gen zu treffen , um den Mißbrauch oder 
einen Fehlgebrauch nach Möglichkeit zu 
verhindern ." 

Zweck der Gefahrstoffverordnung ist es 
nach § 1 GefStoffV, " ... den Menschen vor 
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arbeitsbedingten und sonstigen Gesund
heitsgefahren und die Umwelt vor stoff
bedingten Schädigungen zu schützen ... " 

Wasserrecht 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ver
pflichtet § 1 a (2) WHG zufolge jedermann, 



..... bei Maßnahmen, mit denen Einwir
kungen auf ein Gewässer verbunden sein 
können, die nach den Umständen erfor
derliche Sorgfalt anzuwenden, um eine 
Verunreinigung des Wassers oder eine 
sonstige nachteilige Veränderung seiner 
Eigenschaften zu verhüten ... " 

Diese allgemeine Sorgfaltspflicht wird für 
Anlagen zum Umgang mit wassergefähr
denden Stoffen konkretisiert. So fordert 
§ 199 (1) WHG , daß Anlagen zum Lagern, 
Abfüllen , Herstellen, Behandeln und 
Verwenden wassergefährdender Stoffe 
... .. so eingebaut, aufgestellt, unterhalten 
und betrieben werden , daß eine Verun
reinigung der Gewässer oder eine sonsti
ge nachteilige Veränderung ihrer Eigen
schaften nicht zu besorgen ist" (Besorg
nisgrundsatz) . 

An Anlagen zum Umschlagen wasserge
fährdender Stoffe werden gemäß § 199 
(2) WHG etwas mildere Anforderungen 
gestellt , und zwar der bestmögliche 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
oder sonstiger nachteiliger Veränderung 
ihrer Eigenschaften . 

In jedem Fall müssen Anlagen im Sinne 
§ 19 g WHG Absätze (1) und (2) ... .. min
destens entsprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik be
schaffen sein sowie eingebaut, aufge
stellt, unterhalten und betrieben werden ." 
Dies kann durch eine generelle Bauart
zulassung oder durch eine spezielle Eig
nungsfeststellung erreicht werden. Denn 
Regeln der Technik gelten bereits dann 
als allgemein anerkannt, wenn sie in der 
praktischen Anwendung erprobt sind und 
von den einschlägigen Fachkreisen für 
richtig befunden werden . 

Da sich diese grundsätzlichen wasser
rechtlichen Anforderungen an keinerlei 
Mengenschwellen orientieren , wird deut
lich , wie umfassend das Gebiet des Ge
wässerschutzes ist. Zudem versteht der 
Gesetzgeber nach § 19 g (5) WHG unter 
wassergefährdenden Stoffen grundsätz
lich alle Stoffe , .... . die geeignet sind , 
nachhaltig die physikalische, chemische 
und biologische Beschaffenheit des Was
sers nachteilig zu verändern ." 

Die Besorgnis einer Gewässerverunrei
nigung hängt im Einzelfall von der Wahr
scheinlichkeit eines Schadens und der 
Schwere der Schadensfolge ab. Aus dem 
Besorgnisgrundsatz lassen sich daher 
differenzierte Anforderungen an Anlagen 

mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 
ableiten . Zur Bewertung der potentiellen 
Wassergefährdung im Einzelfall werden 
die Gefahrenelemente 

~ Stoffeigenschaften des 
Lagermediums, 

~ Lagervolumen sowie 

~ hydrogeologische 
Beschaffenheit des 
Aufstellungortes und 
seines Untergrundes 

herangezogen. 

Neben den Vorschriften des Wasser
rechts wird in zahlreichen weiteren Vor
schriften und Technischen Regeln auf 
Maßnahmen zur Löschwasserrückhal
tung hingewiesen . Insbesondere die 
.. Verordnung über brennbare Flüssigk
eiten (VbF) " mit den zugehörigen .. Tech
nischen Regeln für brennbare Flüssig
keiten (TRbF)" sind in diesem Zusam
menhang zu erwähnen . So müssen 
gemäß TRbF 100 .. Allgemeine Sicher
heitsanforderungen" Ziffer 5 .3 .. Lösch
wasserrückhaltung" ..... Anlagen zur La
gerung brennbarer Flüssigkeiten mit 
Löschwasserrückhalteanlagen ausgerü
stet sein ." 

Technische Möglichkeiten der 
LöschwasseuückhaHung 

Unter dem Begriff .. Löschwasserrückhal
tung" sollen alle Maßnahmen verstanden 
werden, die dazu geeignet sind, das bei 
einer Brandbekämpfung anfallende 
Löschwasser am unkontrollierten Ab
fließen zu hindern . .. Löschwasser-Rück
halteanlagen" sind offene oder geschlos
sene Becken, Gruben oder in ihrer Funk
tion vergleichbare Räume oder Behälter 
und deren Ausrüstung , die dazu bestimmt 
und geeignet sind , kontaminiertes Lösch
wasser bis zum Zeitpunkt der ordnungs
gemäßen Entsorgung aufzunehmen. 

Eine mögliche Unterteilung von Lösch
wasser-Rückhalteanlagen nach ihrer 
Funktionalität zeigt die Abbildung auf der 
folgenden Seite. 
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Unterteilung von Löschwasserrückhalteanlagen 

Selbsttätig wirksame, 
bauliche Systeme 

(ohne weite ~e Maßnahmen) 

Nicht selbsttätig 
wirksame Systeme 
(technische und/oder 

organisatorische Maßnahmen) 

Stationäre Systeme 

automatisch 
auslösende Systeme 

Selbsttätig wirksame bauliche 
Systeme: 

Unter dieser Bezeichnung werden sta
tionäre Lösungen verstanden , bei denen 
eine Löschwasserrückhaltung gegeben 
ist, ohne daß zusätzliche Maßnahmen 
getroffen werden müssen, z.B.: 
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~ Löschwasser-Rückhaltebecken 
außerhalb von Gebäuden, in die das 
Löschwasser ohne Pumpeneinsatz 
abfließen kann (Abbildung 1) 

~ Nutzung des vorhandenen Schmutz
wasserkanaisystems (Sperrbauwer
ke im Kanalsystem) 

~ Ausbildung der Grundfläche von La
gergebäuden als Auffangraum (mit
tels Aufkantungen , Türschwellen, 
Rampen und Auffangrinnen) 

~ genügend dimensionierte Regenwas
serentlastungsbecken der Abwasser
re inigungsanlage, sofern Dimensio
nierung und Schnellentleerung dies 
erlauben 

~ flüssigkeitsdichte Freilagerflächen 
und Ladezonen mit Gefälle, die gegen 

manuell auszulösende 
Systeme 

Mobile Systeme 

den unkontrollierten Ablauf zum Rand 
hin durch eine umlaufende Aufkan
tung gesichert sind ; die Entwässe
rung sollte über eine Sammelgrube 
mit Notschieber erfolgen 

~ Stauvolumina innerhalb der Gebäude 
(z .B. KeIlergeschoß) und von speziel
len Auffangräumen (z .B. unterhalb 
von Rampen und Tanks) ; bei brenn
baren Flüssigkeiten ist auf eine aus
reichende mechanische Belüftung zu 
achten 

~ leerstehende Tanks mit entsprechen
dem Zuleitungssystem ohne Pumpen 

~ Auffangräume nach TRbF zum 
Zurückhalten von Teilmengen 

Nicht selbsttätig wirksame Systeme: 

Bei diesen Systemen ist eine Löschwas
serrückhaltung erst nach Einleiten ent
sprechender technischer und/oder orga
nisatorischer Maßnahmen gewährleistet. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwi
schen stationären Systemen , welche 
direkt am Einsatzort installiert sind bzw. 
bereitstehen , und mobilen Systemen. 



Die stationären Systeme können weiter 
unterteilt werden in automatisch auslö
sende und manuell zu aktivierende Sy
steme. Automatische Systeme werden im 
Einsatzfall beispielsweise durch Detekti 
on von Brandkenngrößen aktiviert ; ma
nuelle Systeme hingegen müssen von 
Hand ausgelöst werden. 

Beispiele für stationäre automati
sche Systeme: 

~ Löschwasser-Rückhaltebecken , 
in die das Löschwasser im 
Brandfall durch automatisch an
gesteuerte Pumpen gefördert 
wird 

~ automatisch angesteuerte Lösch
wasserbarrieren , die im Brand
fall durch die Detektion von Brand
kenngrößen, z. B. von Rauch oder 
Wärme, angesteuert werden und 
automatisch in die Absperrposition 
fahren (Abbildung 2) 

Als Löschwasserbarrieren bezeichnet 
man Auslaufsperren , die zur Vermeidung 
des Auslaufens von verunreinigtem 
Löschwasser aus Durchfahrten , Durch
gängen und sonstigen Öffnungen von 
baulichen Anlagen dienen. 

Beispiele für stationäre manuell 
auszulösende Systeme: 

~ von Hand auszulösende Lösch
wasserbarrieren , die in ihren Hal
terungen fest installiert sind , und 
durch Handauslösung, d.h. 
durch Muskelkraft, gespeicherte 
Energie (Gewichtskraft , Feder
kraft) oder Hilfsenergie (z .B. 
elektrisch , hydraulisch , pneuma
tisch) in die Absperrposition ge
fahren werden . 

~ manuell einzusetzende statio
näre Löschwasserbarrieren , die 
von Hand in hierfür am Einsatzort 
fest installierte Halterungen ein
gesetzt werden (Abbildung 3 ) 

Beispiele für mobile Systeme: 

~ Sicherheitscontainer mit inte
grierter Löschwasserrückhaltung 

~ Spezialfahrzeuge der Feuerwehr 
mit Tanks, Pumpen und Flüssig
keitssaugern 

~ mobile Auffangbehälter (Falt
behälter, Container etc.) 

~ Mehrkammerschläuche als Flüs
sigkeitssperre (Abbildung 4) 

~ aufblasbare Dichtkissen , 
z.B. Gully-Ei 

~ Dichtkissen (mit Wasser oder 
Sand gefüllt) 

~ Gully-Abdeckklappen 

Abb. 3 
Stationär 
manuell 
auszulösen
des System 
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Abb.4 
Zweikammer-Schlauchsystem 

Sicherheitstechnisch sind die selbsttätig 
wirksamen baulichen Lösungen höher 
einzuschätzen als die nicht selbsttätig 
wirksamen Einrichtungen . Im Einzelfall, 
insbesondere bei der Nachrüstung von 
Altanlagen , kann allerdings ein Lösch
wasserrückhaltungskonzept, welches aus
schließlich auf selbsttätig wirksamen 
baulichen Systemen beruht, zu unver
hältnismäßig hohen Kosten führen . 

In jedem Fall , also auch bei nicht selbst
tätig wirksamen Löschwasserrückhalte
systemen , muß die Funktionsfähigkeit 
immer gegeben sein , um das angestreb
te Schutzziel zu erreichen . Diese Bedin
gungen können jedoch nur dann als hin
reichend sicher erfüllt gelten , wenn die 
einzelnen Bauteile und Systeme einer 
Löschwasserrückhalteanlage einem ge
prüften und überwachten Standard unter
liegen. 

Anforderungen und Prüf
methoden für Löschwasser
barrieren 

I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Automatisch angesteuerte Systeme zur 
Löschwasserrückhaltung , wie z.B. auf 
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Brandmeldeanlagen aufgeschaltete Lösch
wasserrückhaltebarrieren , ließen es als 
geboten erscheinen , aus Versicherer
sicht eine kritische Wertung dieser Syste
me vorzunehmen und ggf. konkrete An
forderungen an Zuverlässigkeit sowie an 
Planung und Einbau derartiger Systeme 
zu stellen. 

Da im Technischen Regelwerk bislang 
keine konkreten Anforderungen und Prüf
methoden für Löschwasserbarrieren for
muliert sind , besteht die Gefahr, daß 
Löschwasserbarrieren in sehr unter
schiedlicher sicherheitstechnischer Qua
lität ausgeführt werden . Deshalb er
scheint es notwendig, spezielle Kriterien 
für derartige Rückhaltesysteme heraus
zuarbeiten . Nur auf diese Weise kann ge
währleistet werden , daß Löschwasser
barrieren auch im Einsatzfall zuverlässig 
ihrer sicherheitstechnischen Funktion 
gerecht werden. Einer Initiative des 
GDVIVdS folgend , werden daher zur Zeit 
unter Beteiligung von Behörden , Sach
verständigen, Feuerwehren , Herstellern 
von Löschwasserbarrieren sowie Versi
cherern - konkrete Anforderungen sowie 
Prüfmethoden für Löschwasserbarrieren 
formuliert. Beispielhaft seien einige der 
Kriterien genannt: 



Medienbeständigkeit: 

~ Die Beständigkeit der Barrierenwerk
stoffe einschließlich der Dichtungs
werkstoffe gegenüber den gelagerten 
bzw. den zu stauenden Medien muß 
bis zum Zeitpunkt der Entsorgung des 
kontaminierten Löschwassers ausrei
chend gewährleistet sein . 

Anforderungen an die Konstruktion: 

~ Löschwasserbarrieren müssen so 
konstruiert sein, daß sie in eingesetz
tem Zustand gegen Auftrieb gesichert 
sind und zuverlässig abdichten . 

~ Löschwasserbarrieren, die mittels 
Fremdenergie über den Tür- oder Tor
sturz hochgefahren werden , müssen 
selbstblockierend sein , damit sie im 
Falle eines Energieausfalls nicht her
abstürzen und z.B. zu einer Gefähr
dung des Betriebspersonals führen . 

~ Löschwasserbarrieren müssen der 
thermischen Belastung infolge eines 
Brandes standhalten; die Anforderun
gen an die Dichtheit dürfen durch die 
Erwärmung nicht beeinträchtigt wer
den . 

~ Löschwasserbarrieren müssen auch 
nach mehrmaliger Betätigung den An
forderungen an die Dichtheit gerecht 
werden . 

Handhabbarkeit: 

~ Manuell einzusetzende stationäre 
Barrieren müssen schnell, mit wenig 
Aufwand und ohne Verwechslungsge
fahr einsetzbar sein . 

~ Manuell einzusetzende stationäre 
Barrieren müssen so konstruiert sein , 
daß sie aufgrund ihrer Abmessungen , 
ihres Gewichtes und mit Hilfe von er
gonomisch geformten Handgriffen 
durch maximal zwei Personen einge
setzt werden können . 

Durch entsprechende Prüfungen , wie 
z.B. Durchführung eines thermischen se
lastungsversuchs mit anschließender 
Dichtheitsprüfung, kann festgestellt wer
den, ob die einzelnen auf dem Markt be
findlichen Löschwasserbarrieren den ge
stellten Anforderungen gerecht werden . 
Um zu gewährleisten , daß diese von al
len Systemen in gleichem Maße erfüllt 
werden , ist es von besonderer Bedeu
tung, daß die einzelnen Systeme nach 

einheitlichen Kriterien geprüft werden . Ei
ne entsprechende Anerkennung kann so
wohl für den Anlagenbetreiber als auch 
für die Genehmigungsbehörde und den 
Versicherer eine Orientierungshilfe dar
stellen , ob mit dem Einsatz derartiger 
Löschwasserbarrieren eine ausreichen
de Sicherheit gewährleistet werden kann . 

e bauaufsichtlich eingeführte 
öRüRL stellt lediglich Mindest

anforderungen an die Löschwas
serrückhaltung bei Lagerung 
wassergefährdender Stoffe. Sie 
findet jedoch keinerlei Anwen
dung bei Anlagen zum Abfüllen , 
Umschlagen, Herstellen, Behan
deln oder Verwenden wasserge
fährdender Stoffe. 

Unabhängig vom Besorgnis
grundsatz des Wasserhaushalts
gesetzes und losgelöst vom Gel
tungsbereich der LöRüRL unter
liegt jedermann der allgemeinen 
Sorgfaltspflicht nach § 1 a (2) 
WHG . Vor dem Hintergrund der 
generellen Betreiberhaftpflicht 
und den zu befürchtenden De
kontaminationskosten für verun
reinigtes Erdreich und Grund
wasser erscheint die immer wie
der geführte Diskussion um Men
genschwellen, ab denen Vorsor
gemaßnahmen getroffen werden 
müssen , geradezu grotesk. 

Der GDVIVdS hält sich daher 
die Option offen , in Zukunft über 
die in der LöRüRL verankerten 
Mindestanforderungen hinaus
gehende Anforderungen zu stei 
len bzw. Empfehlungen zu ge
ben, die sich inhaltlich an den 
Empfehlungen des Europäi
schen Komitees der Versicherer 
(CEA) orientieren. 

Dr. Günther Roßmann 
Leiter des Referates Anlagen

sicherheit und Sanierung im 
GDV-Büro Schadenverhütung, Köln 

Fazit 
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